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Aufstellung, der im Landratsamt eingegangen und 
zur Veröffentlichung freigegebenen Bauanträge für 
den Monat Januar 2007 
 
Aichach 
 
Errichtung eines Parkplatzes und einer 
Fußwegeverbindung zum Schloss     
Bauort: 86551 Aichach,   
Bauherr: Stadt Aichach v. d. 1. Bgm. Klaus Habermann, 
Tandlmarkt 13, 86551 Aichach 
 
Errichtung einer unbeleuchteten Werbeanlage und 
einer Werbefahne     
Bauort: 86551 Aichach, Werlberger Str. 25 
Bauherr: Prätsch Matthias, R.-Wagner-Str. 27, 86551 
Aichach 
 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 6 WE und 6 
Garagen     
Bauort: 86551 Aichach, Herzog-Max-Str. 21 E 
Bauherr: Winkelmann Walter, Kreuzhofstr. 10/6, 81476 
München 
 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage     
Bauort: 86551 Aichach, Ludwig-Sturm-Str. 16 
Bauherr: Sturm Raphael, Raiffeisenstr. 10, 86356 
Neusäß 
 
 
 
 

 
Aindling 
 
 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage  
Bauort: 86447 Aindling, Kobesweg 
Bauherr: Ott Konrad, Hambergstr. 4, 86508 Rehling 
 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage     
Bauort: 86447 Aindling, Holunderweg 4 
Bauherr: Steininger Willi Hans, Fliederstr. 5, 86447 Aindling 
 
 
Dasing 
 
Tektur zu A0600162 für Grundriss- und Fassadenänderung     
Bauort: 86453 Dasing, Grüntenstr. 21 
Bauherr: Bradl Robert, Aichacher Str. 4, 86573 Obergriesbach 
 
 
Kissing 
 
Errichtung eines Einfamilienhauses in Holzrahmenbauweise   
Bauort: 86438 Kissing, Sackgasse 
Bauherr: Diller-Gerdes Nadia, Albert-Schweitzer-Str. 7, 86438 
Kissing 
 
Antrag auf isolierte Abweichung von den 
Brandschutzvorschriften     
Bauort: 86438 Kissing, Gebr.-Frisch-Str. 
Bauherr: Garatva Gabriele, Blumenstr. 19, 86438 Kissing 
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Kühbach 
 
Geländeveränderungen (Rückhaltebecken, Damm) 
zum Hochwasserschutz Kühbach Ost     
Bauort: 86556 Kühbach, Am Postweg 
Bauherr: Johann Lotterschmid vertr. d. Hr. 1. Bgm., 
Schönbacher Str. 1, 86556 Kühbach 
 
 
Rehling 
 
Antrag auf isolierte Abweichung von den 
Brandschutzvorschriften     
Bauort: 86508 Rehling, Hs.Nr. 13 
Bauherr: Jung Konrad, Haus Nr. 13, 86508 Rehling 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
Aichach, 02.02.2007 
I.A. 
 
Gerhard Dürrwanger  
Oberregierungsrat 
______________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Bauordnung 
 
„Betreff: Baurecht; Genehmigung des Bauantrages der 
Allegra Wohnbau GmbH, Augsburg zur Errichtung  
einer Wohnanlage (6 WE) mit sechs Garagen und drei 
Stell-plätzen in Aichach, Oskar-von-Miller-Str. 1 a, auf 
dem Grundstück Fl. Nr. 390/5 der Gemarkung Aichach“. 
Mit Bescheid vom 30.01.2007 wurde vom Landratsamt 
Aichach-Friedberg -Untere Bauaufsichtsbehörde- 
folgende Genehmigung erteilt: 
 
„Die bauaufsichtliche Genehmigung zur Errichtung einer 
Wohnanlage (6 WE) mit sechs Garagen und drei Stell-
plätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 390/5 der Gemarkung 
Aichach wird entsprechend den mit Genehmigungsver-
merk vom 30.01.2007 versehenen Unterlagen erteilt.“  
 
Der Genehmigungsbescheid, einschließlich die dem 
Genehmigungsbescheid zugrunde liegenden Antrags-
unterlagen, können von den betroffenen Nachbarn beim 
Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 
86551 Aichach, Zimmer 215, während der offiziellen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch die 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 71 Abs. 2  
Sätze 4 - 6 Bayer. Bauordnung). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Aichach-Friedberg, Münchener Str. 9, 
86551 Aichach schriftlich oder zur Niederschrift er- 
heben. Die Frist ist auch gewahrt, wenn Sie den 
Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von 
Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg, einlegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
können Sie Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg (Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg) schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Urkundsbeamtin oder dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erheben.  
Die Klage können Sie nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit  

der Einlegung des Widerspruches erheben, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen. Sie sollen die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel ange- 
ben und den angefochtenen Bescheid im Original oder in Ab-
schrift (Ablichtung) beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften (Ablichtungen) für die übrigen Beteiligten 
beifügen. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Durch E-mail können Widerspruch und Klage nicht rechts-
wirksam erhoben werden. 
Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten haben  
gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende 
Wirkung. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann ein Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem 
Widerspruchsführer grundsätzlich keine Kosten; ist der 
Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenommen, hat 
derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des 
Widerspruchsverfahrens zu tragen. 
 
I.A. 
Andrea Popp 
_____________________________________________________ 
 
Bekanntmachungen des Bayerischen Gemeindeunfallver- 
sicherungsverbandes; Presseinformationen: Unfallfalle 
“toter Winkel” und Sicherheit auf den Gehwegen 
 
München, im Februar 2007 
 
Alltag an der Ampel: Auf der Fahrbahn ein nach rechts abbie-
gender LKW. Auf dem Fuß- oder Radweg ein Passant, der 
geradeaus über die Straße will. Beide bekommen gleichzeitig 
„grün“. Der LKW biegt vorsichtig ab, lässt Fußgänger oder 
Radfahrer passieren und fährt weiter.  
Doch nicht immer geht es so glatt: Steht der Fußgänger oder 
Radfahrer im „toten Winkel“ des LKW, kann ihn dessen Fahrer 
nicht sehen und biegt im Glauben an eine freie Fahrbahn nach 
rechts ab. Alles geht gut, wenn der Brummi-Fahrer noch recht-
zeitig bremsen kann. Gelingt ihm das nicht, sind schwere oder  
gar tödliche Verletzungen oft die Folge für den Passanten.  
 
Kinder: klein und gefährdet 
 
Kinder, die sich im „toten Winkel“ aufhalten, laufen wegen  
ihrer geringen Größe besonders Gefahr, vom rechten Hinterrad 
des LKWs überrollt zu werden. Dr. Hans-Christian Titze, 
Geschäftsführer des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes und der Bayerischen Landesunfallkasse, appelliert 
deshalb an Eltern, ihre Kinder bei der Verkehrserziehung auch  
auf den toten Winkel hinzuweisen.  
 
Tipps für Eltern: 
 
- Kinder, die an einer Kreuzung geradeaus gehen wollen, sollten      
  sich vergewissern, ob ein LKW neben ihnen steht, der rechts  
  abbiegen will. 
 
- Ist das der Fall, sollte das Kind Blickkontakt mit dem   
  Fahrer aufnehmen, um sicher zu gehen, dass er es auch  
  gesehen hat.  
- Das Kind sollte immer einen genügend großen seit- 
  lichen Abstand zu vorbeifahrenden LKWs haben. 
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Titze rät Eltern zudem, ihre Kinder nicht zu früh allein 
mit dem Fahrrad fahren zu lassen: „Warten Sie die Rad-
fahrprüfung im vierten Schuljahr ab“, sagt der Sicher-
heitsexperte und ergänzt, dass „Kinder sogar erst mit 14 
Jahren als sichere Radfahrer gelten.“ 
 
Pressekontakt: 
 
Ulrike Renner-Helfmann, Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Tel.: 089/36093--119, Fax: 089/35093-379. 
 
Stichwort: Toter Winkel 
 
Ein LKW-Fahrer sieht durch das rechte Fenster den 
Raum neben dem Führerhaus und durch den rechten 
Außenspiegel den Bereich, der sich direkt neben dem 
Fahrzeug nach hinten erstreckt. Die dazwischen liegen- 
de Fläche in Form eines spitzen Winkels von etwa 
dreißig Grad überblickt der Fahrer nur, wenn er einen 
zweiten Außenspiegel hat. Passanten, die sich im toten 
Winkel aufhalten, laufen deshalb Gefahr, vom rechten 
Hinterrad des LKWs überrollt zu werden. Die Hinterräder 
kommen dem Bordstein beim Abbiegen viel näher als die 
Vorderräder. 
 
 
Sicherheit auf den Gehwegen 
Wer im Winter nicht räumt, haftet bei Unfällen 
 
München, im Januar 2007 

Der erste Schnee im Jahr überrascht immer wieder  einige 
Autofahrer mit glatten und rutschigen Straßen. Die mei-
isten sorgen vor und fahren mit wintertauglichen Reifen. 
Vorbereitet sein sollte auch der Hauseigentümer. Denn er 
ist in der Regel dafür verantwortlich, dass der Gehweg 
vor seinem Haus geräumt und gestreut ist. Wer sich nicht 
daran hält, für den kann es im Falle eines Unfalls teuer 
werden. Darauf weisen der Bayerische Gemeindeunfall-
versicherungsverband und die Bayerische Landesunfall-
kasse hin.  

Wenn ein Unfall auf dem Weg zur oder von der Arbeit 
passiert, dann übernimmt zwar die gesetzliche Unfall-
lversicherung die Kosten für Heilbehandlung und Re-
habilitation. Hat der Hausbesitzer aber grob fahrlässig 
gehandelt, so muss er unter Umständen trotzdem tief in 
die Tasche greifen. Die Unfallversicherung kann den 
Streupflichtigen in Regress nehmen, wenn der Unfall bei 
ordentlichem Räumen und Streuen zu vermeiden gewe-
sen wäre.In der Regel muss an Werktagen ab sieben Uhr, 
an Sonn- und Feiertagen ab acht Uhr (je nach Satzung 
sind hier Abweichungen möglich) und bis 20 Uhr abends 
geräumt werden. In der Nacht besteht kein Anspruch auf 
eine geräumte Straße oder einen geräumten Gehweg. Je 
nach Witterung muss aber eventuell tagsüber erneut ge-
räumt und gestreut werden. In Mietshäusern kann der 
Vermieter die Räum- und Streupflicht per Mietvertrag 
auf die Mieter übertragen. Allerdings muss er die Aus-
führung überwachen. 

Generell gilt aber der Rahmen des Zumutbaren. Es muss 
zum Beispiel nicht vorbeugend gestreut werden und jeder 
Verkehrs-teilnehmer muss auch selbst aufpassen und sich 
den winterlichen Wetterverhältnissen anpassen. Auf Geh-
wegen muss ein Streifen von mindestens einem Meter 
freigeräumt und rutschfest gemacht werden. Salz zu 

streuen, ist nicht notwendig und in manchen Gemeinden sogar 
verboten. 
 
Mehr Informationen unter www.bayerguvv.de 
 
Für Ihre Rückfragen zu dieser Presseinformation: 
Ulrike Renner-Helfmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Tel: 089/36093-119, Fax: 089/36093-379 
_____________________________________________________  
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg für  
das Haushaltsjahr 2007 
 
Vom 7. Februar 2007 
 

I. 
 
Aufgrund der §§ 13 ff der Verbandssatzung für den Zweckver-
band für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg, 
Amtsblatt der Regierung von Schwaben vom 04.11.2003, Seite 
217, Art. 40 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG), BayRS 2020-6-1-I und der Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO), BayRS 2020-1-1-I, erläßt der Zweckverband für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts- 
jahr 2007 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   
    105 730,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   
      35 818,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden  
nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

1) Der Umlagebedarf der Verbandsumlage beträgt  
    69 862,00 € 

 
2) Auf die Verbandsumlage sind zu leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg 30,5% 21 307,91 € 
 b) vom Landkreis Augsburg 28,2% 19 701,09 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 
                                14,7% 10 269,71 € 

 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau   
   11,2%   7 824,54 € 

 e) vom Landkreis Donau-Ries    
     15,4% 10 758,75 € 
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§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

§ 6 

e n t f ä l l t 

 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2007  in  
Kraft. 
 
Augsburg, den 7. Februar 2007 
Zweckverband für Rettungsdienst und  
Feuerwehralarmierung Augsburg 
 
Dr. Paul Wengert 
Oberbürgermeister der Stadt Augsburg 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach dieser Bekannt-
machung an eine Woche lang bei der Verbandskämmerei 
des Zweckverbandes in Augsburg, Rathausplatz 2 a, Zim-
mer Nr. 209, während der Öffnungszeiten öffentlich zur 
Einsichtnahme auf. 
______________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; 
Wasserrecht 
 
Bekanntmachung des vom Wasserwirtschaftsamt 
Donauwörth ermittelten Überschwemmungsgebietes 
„Paar, Gewässer II. Ordnung, von Fl-km 87,5 bis 
122,2 im Landkreis Aichach-Friedberg“  
 
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hoch-
wasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür 
ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraus-
sichtlich überschwemmt werden. Die Wasserwirtschafts-
verwaltung hat 1996 ein landesweites Projekt initiiert, in 
dessen Rahmen nach einheitlichen Methoden die Über-
schwemmungsgebiete ermittelt werden. Dafür werden 
- die Gewässer und ihre Talräume beflogen und damit 

das voraussichtlich überschwemmte Gelände 
vermessen, 

- die Gewässer selbst vermessen, 
- die Höhe des maßgebenden Hochwassers berechnet 

und 
- die sich daraus ergebenden 

Überschwemmungsgebiete in Karten dargestellt. 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungs-
gebiets ist das 100-jährliche Hochwasser (HQ 100). Ein 
100-jährliches Hochwasser tritt durchschnittlich einmal 
in hundert Jahren auf. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
nach einem 100-jährlichen Hochwasser bis zum nächsten 
100 Jahre vergehen müssen. Da es sich um einen 
statistischen Wert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb  
von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.   
 
 

Für die Paar, Gew. II. Ordnung, von Fl-km 87,5 bis 122,2  
im Landkreis Aichach-Friedberg wurde das Überschwem-
mungsgebiet berechnet und in den anliegenden Übersichts- 
plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,  
dass es sich dabei um die Dokumentation eines natürlichen 
Zustandes und nicht um eine veränderbare Planung handelt. 
 
Die überschwemmten Flächen sind in den Übersichtslage- 
plänen M = 1:25.000 senkrecht schraffiert und grau einge- 
fasst dargestellt. Detaillierte Lagepläne im Maßstab =  
1:2.500 bzw. 1: 5.000 können im Landratsamt Aichach- 
Friedberg, bei den Städten Aichach und Friedberg, beim  
Markt Mering und in den Gemeinden Dasing, Kissing,  
Merching, Schmiechen und Steindorf eingesehen werden. 
 
Weiter werden alle ermittelten und festgesetzten Über- 
schwemmungsgebiete im Internet unter der Adresse 
(http;/www.bayern.de/lfw/iug) im „Informationsdienst 
Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ für 
die Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere 
Informationen über Überschwemmungsgebiete sowie  
rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungs- 
verfahren enthalten.   
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese 
Bekanntmachung keine Festsetzung eines Überschwem-
mungsgebietes nach Art. 61 Bayerisches Wassergesetz  
(BayWG) darstellt. Diese Bekanntmachung dient der  
Information der Bevölkerung, auch um eigenverantwort- 
liches Handeln zu ermöglichen. Ob und in welchem Um- 
fang ein förmliches Überschwemmungsgebiet festgesetzt 
wird und welche sonstigen rechtlichen Maßnahmen ggf.  
ergriffen werden, wird im  weiteren Verfahren entschieden.   
 
Aichach, den 14.02.2007 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
 
Dr. Georg Bruckmeir 
Regierungsrat 
_____________________________________________________ 
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